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§ 6 ApoG Betriebsanlage und
Ausstattung

 ApoG - Apothekengesetz

 Berücksichtigter Stand der Gesetzgebung: 21.07.2024

1. (1)Die Betriebsräume von öffentlichen Apotheken und Filialapotheken sowie deren Ausstattung müssen einen

ordnungsgemäßen Apothekenbetrieb und die ordnungsgemäße Arzneimittelversorgung der Bevölkerung

sicherstellen.

2. (2)Öffentliche Apotheken und Filialapotheken dürfen erst nach einer Genehmigung der Betriebsanlage in Betrieb

genommen werden. Jede wesentliche Änderung der Betriebsanlage, die Auswirkungen auf den

ordnungsgemäßen Apothekenbetrieb oder die ordnungsgemäße Arzneimittelversorgung haben kann, wie etwa

wesentliche räumliche Veränderungen und Umwidmungen von Betriebsräumen, bedarf einer Genehmigung.
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